
Für Ihre Unterlagen
Öffentliche Petition
An den
Deutschen Bundestag
Petitionsausschuss
Platz der Republik 1

11011 Berlin

Datum: 29.03.2010

Lesen Sie bitte vor Abgabe des Formulars die Datenschutzerklärung und die
Richtlinie für die Behandlung von öffentlichen Petitionen, um sich zu vergewissern,
dass Ihr Anliegen als Gegenstand einer öffentlichen Petition zulässig ist. Sie können
sich aber auch vom Sekretariat des Petitionsauschusses beraten lassen.

zur Richtlinie

X Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung und die Richtlinie für
die Behandlung von öffentlichen Petitionen gelesen und zur Kenntnis
genommen habe. Weiter erkläre ich mich einverstanden, dass mein Name
veröffentlicht wird.

Persönliche Daten des Hauptpetenten

Bitte machen Sie folgenden Angaben zu der Person, oder der Organisation, die die Petition einreicht,
einschließlich einer Kontaktadresse, an die die Korrespondenz geschickt werden soll. Die mit *
gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden, da ohne sie eine Petitionsbearbeitung nicht möglich
ist.

Anrede

Name

Vorname

Titel

Herr

Georgi

Patrick

Anschrift

Wohnort

Postleitzahl

Straße und Hausnr.

Land\Bundesland

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Babenhausen

64832

An der Stadtmauer 2

Deutschland / Hessen

patrick@georgi-clan.de

https://epetitionen.bundestag.de/files/rili.pdf
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Wortlaut der Petition/Was möchten Sie mit Ihrer Petition konkret erreichen?
Über welche Entscheidung/welche Maßnahme/welchen Sachverhalt wollen Sie sich
beschweren? (Kurze Umschreibung des Gegenstands Ihrer Petition)
Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass das BKA, welches für die Verwaltung der Infrastruktur zur

Löschung bzw. Sperrung des Zugangs zu Kinderpornographie im Internet zuständig ist, die Aufgabe der Löschung

der Inhalte an eco - Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. delegiert und sich nur noch um die Strafverfolgung

im Zusammenspiel mit der Polizei der Länder und der Strafverfolgungsbehörden in anderen Staaten befasst.

Bitte begründen Sie Ihre Petition!
Das BKA scheint sich aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage zu sehen, eine derartige Zusammenarbeit

aufzubauen, und da es eine solche Organisation bereits gibt, liegt es nahe, dass das BKA diesen Teilbereich der

Arbeit, der im Gegensatz zur Strafverfolgung keine hoheitliche Tätigkeit darstellt, an einen Dienstleister zu

delegieren.

Eco hat in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia und Beschwerdestellen in anderen

Ländern den Verband "INHOPE" aufgebaut, der als eines seiner Ziele angibt, "Kinderpornografie und andere

kriminelle Inhalte im Internet zu eliminieren". Eco gibt an, eine Erfolgsquote von 100% vorweisen zu können,

sämtliche gemeldeten kinderpornographischen Inhalte konnten also bislang entfernt werden.

Der Vorteil gegenüber Kooperationen des BKA mit Strafverfolgungsbehörden anderer Staaten zur Löschung der

Inhalte ist, dass Eco

- bereits Erfahrung in diesem Bereich hat,

- Strukturen aufgebaut hat, die eine schnelle Löschung erleichtern,

- sich näher an der Internetwirtschaft befindet und somit besser auf technische Entwicklungen reagieren kann und

- als nicht-staatliche Einrichtung nicht den Eindruck erwecken kann, dass sich deutsche Behörden in die Belange

anderer Staaten einmischen.

Eine solche Kooperation kann den Aufbau und Betrieb einer Sperrinfrastruktur überflüssig machen, wenn sie effektiv

genug arbeitet, wodurch sich mögliche grundrechtliche Probleme ("Zensur") erübrigen.

Die Strafverfolgung als hoheitliche Aufgabe bleibt selbstverständlich Sache der Polizei und des BKA, wofür

internationale Kooperationen zur Verfolgung von Tätern im Ausland notwendig bleiben. Diese müssen aber nicht

ganz so sehr auf eine schnelle Reaktionszeit optimiert werden, wie das bei der Löschung der Fall ist.

Wenn Sie Anregungen (z.B. Stichworte oder Fragen) für die Online-Diskussion geben
wollen, können dieses Feld nutzen.

Soweit Sie es für wichtig halten, senden Sie bitte ergänzende Unterlagen in Kopie (z.B.
Entscheidungen der betroffenen Behörde, Klageschriften, Urteile) nach Erhalt des
Aktenzeichens auf dem Postweg an 

Kontaktadresse:

DEUTSCHER BUNDESTAG
Sekretariat des Petitionsausschusses
Platz der Republik 1
11011 Berlin
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Tel: (030)227 35257
E-Mail: e-petitionen@bundestag.de


